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DER STANDORT

Kirchliche Grundsidtze
fiir das Programm des deutschen Fernsehens

Wir entnehmen dem deutschen EFB in Miinchen nachfolgend die
Grundsitze, welche evangelische und katholische Fernsehkommissio-
nen erarbeitet haben, nachdem die Materie auch bei uns immer akuter
wird, und der ziircherische Kirchenrat ein Kreisschreiben dariiber be-
schlossen hat. Vorgesehen ist noch eine Ergidnzung iiber den Jugend-
schutz im Fernsehen, woriiber wir noch berichten werden.

«Die Monopolstellung des deutschen Rundfunks und Fernsehens, die
Tatsache eines Gemeinschaftsprogramms des deutschen Fernsehens
und der intereuropédische Programmaustausch lassen es als geboten
erscheinen, daf3 die verantwortlichen Personlichkeiten des deutschen
Fernsehens bestimmte Grundsitze beachten:

Der Mensch

Das Fernsehen ist grundsitzlich fiir alle da. Das bedeutet, daf3 ver-
schiedenartige Anspriiche zu befriedigen sind. Dabei muf3 neben den
aktuellen Sendungen und volksbildnerischen Aufgaben dem Eigenwert
einer entspannenden Unterhaltung besondere Aufmerksamkeit zuge-
wandt werden.

Das Programm darf dabei nicht eine so dsthetisierende, snobistische
Tendenz annehmen, dafl es allenfalls nur noch von wenigen Auflen-
seitern angenommen wird, aber keinen Anspruch auf Allgemeingiiltig-
keit mehr erheben kann. Es darf aber ebensowenig einen attraktiven
Charakter anstreben, der seine Wirkung allein aus Reizbediirfnissen
hernimmt, die der Wiirde des Menschen zuwiderlaufen.

Verfassungsmdfige Ordnung

Das Fernsehen gibt durch seine Bildwirkung eine einzigartige Mog-
lichkeit, Briicken zu schlagen zwischen Menschen der verschiedenen
Klassen, Stinde, Volker, Kulturen und Rassen. Kritik und Satire geho-
ren zu den Freiheiten der Demokratie. Aber eine verantwortungslose
und zersetzende Verdchtlichmachung, die sich gegen die Grundlagen
der staatlichen und rechtlichen Ordnung, deren Reprédsentanten und
Symbole wendet, mufl im Fernsehprogramm vermieden werden.

Sittliche Lebensordnung

Die sittliche Lebensordnung umfaf3t alle mitmenschlichen Beziehun-
gen. In diesem Sinne hat das Fernsehen die Aufgabe, alle Bestrebungen
zu unterstiitzen, die das Verstédndnis fiir einander, den Geist der Zu-
sammenarbeit, die Toleranz und die Ehrfurcht vor dem Leben pflegen.
Jede Darstellung verrohender und verhetzender Handlungen oder Dar-
stellungen, die solche Wirkungen beim Zuschauer, vor allem bei Ju-
gendlichen, hervorrufen konnen, haben daher im Fernsehprogramm
keinen Platz.

Es darf vor allem nicht libersehen werden, daf3 die Ordnung des
sexuellen Lebens heute besonders gefihrdet ist. Zur Sendung eignen
sich aber nicht Themen oder Einzelheiten unziichtigen Charakters, sei
es sichtbar im Bild, sei es in der Wirkung. Dazu gehoren im wesent-
lichen Vorginge auf dem Gebiet des Geschlechtlichen, soweit sie das
normale Schamgefiihl verletzen. Das gleiche gilt fiir die Darstellung
von Themen, bei denen durch Kleidung oder Handlung eine unmittel-
bare Beziehung zum Sexuellen in unziichtigem Sinne hinzutritt.

Die Ehe darf nicht herabgewiirdigt oder verhohnt werden.

Die Darstellung von kriminellen Handlungen und von Verbrecher-
milieu ist dann zur Vorfithrung nicht geeignet, wenn diese Handlun-
gen und ihre Folgen als vorbildlich erscheinen, ferner, wenn das Dar-
gestellte geeignet ist, das sittliche Empfinden und Denken negativ zu
beeinflussen, zur Nachahmung anzureizen oder in der Durchfitihrung
strafbarer Handlungen zu unterweisen.

Schutz des religiosen Empfindens

Das Fernsehen darf keine Sendungen ausstrahlen, die geeignet sind,
den religiosen Frieden zu storen. Die Nennung und Darstellung Gottes,
die Formen der kultischen Verehrung und der kirchlichen Symbole
bediirfen besonderer Ehrfurcht und erfordern eine verantwortungs-
bewuBte Gestaltung. Gotteslidsterungen und die Veridchtlichmachung
und Herabwiirdigung des Glaubens, die eine Verletzung des religiosen
Empfindens darstellen, miissen unterbleiben.

Familie

Die Fernsehprogramme miissen einer positiven Einstellung zur Fa-
milie entsprechen. Das rechte Verhiltnis zwischen Eltern und Kindern
und die Stdrkung des Verantwortungsbewufltseins im Blick auf ehe-
liche Bindung und Familiengriindung sollte ein besonderes Anliegen
des deutschen Fernsehens sein. Die Programme sollten bestrebt sein,
die Unterhaltung und die Eigentitigkeit in der Familie zu férdern.»

Zur Erh6hung der Radiogebiihr

Der Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei horte unter dem
Vorsitz von Nationalrat Bringolf ein Referat von Nationalrat Grimm
(Bern) tber die Erhchung der Radiogebiihr. Nach eingehender Dis-
kussion wurde festgestellt, daf} die Erhohung auf diesen Zeitpunkt und
in diesem Ausmalf} absolut ungerechtfertigt sei. Beanstandet wurde
besonders auch die Art, wie die Erhohung beschlossen wurde; es
handle sich um eine grobe bureaukratische MiBachtung der Radio-
horer. Die sozialdemokratische Fraktion der Bundesversammlung
werde anldflich der Diskussion i{iber den Radio-Fernsehbericht des
Bundesrates die Frage aufgreifen. Bemerkenswert ist die Feststellung
des Parteivorstandes, wonach ein Radio-, Fernseh- und Filmgesetz not-
wendig sei, um Ordnung in dieses wichtige Gebiet des kulturellen Le-
bens zu bringen und die Leistungen der Sendungen zu verbessern.
Einer Kkritischen Stellungnahme der Arbeiterbildungszentrale gegen-
uber unserm Rundspruch, besonders gegeniiber der Selbstindigkeit
der drei programmierenden Studios der deutschen Schweiz, wurde zu-
gestimmt.

Es ist zu hoffen, dafl auch andere Parteien und ihre Fraktionen in
der Bundesversammlung sich griindlich mit der Frage der Erhohung
der Radiogebiihr und einer koordinierten Gesetzgebung fiir Radio, Fern-
sehen und Film befassen und zu einer klaren Stellungnahme gelangen.

Aus aller Welt

Film
Schweiz

Der ziircherische Kantonsrat beriet iiber ein neues Gewerbepatent-
gesetz, das auch Bestimmungen iiber das Filmwesen enthalten soll.
Die Zensur soll wie bisher nach dem System der fakultativen Vorzen-
sur mit Anmeldezwang gehandhabt werden. In der Kino-Reklame wer-
den in Zukunft auch «irrefiihrende» Filmtitel verboten. Mit sehr gro-
Ber Mehrheit wurde dann dem Regierungsrat aufgegeben, eine Verord-
nung zu erlassen, die u.a. auch das «Zutritts- und Kritikrecht der
Presse» regelt. Es ist offensichtlich, daf3 das kantonale Parlament die
Rechte der Presse nicht mehr vom Belieben der Kinobesitzer abhidngen
lassen will. Unsere seinerzeitige Vermutung, daf3 der prozessuale Sieg
im Fall Seelig sich nachtriglich als ein Bumerang fiir die Filmwirt-
schaft erweisen konnte, scheint sich zu bewahrheiten. Geht diese staat-
liche Maf3nahme durch, hat sie evtl. auch vor dem Bundesgericht Be-
stand, so werden andere Kantone nachfolgen. Es fragt sich dann, ob
der SLV nicht besser fahren wiirde, alle Beschrinkungen gegeniiber
wirklichen Presseleuten von sich aus fallenzulassen.

Oesterreich

— Die katholische Filmkommission veranstaltet im April in Wien
eine «Vierte internationale Festwoche des religiosen Films». Sie soll
einen Ueberblick iiber die neueste Produktion auf diesem Gebiete bie-
ten, das Interesse der breiten Oeffentlichkeit dafiir wecken und die
katholische Filmarbeit intensivieren.

Radio
Schweiz

— An einer Zusammenkunft in Langenthal haben die Abteilungslei-
ter der deutschschweizerischen Radio-Studios die Frage besprochen,
«wie berechtigten Anspriichen der Horerschaft ohne Preisgabe be-
wihrter Grundsitze und unter Beachtung strenger Sparsamkeit Folge
gegeben werden konne». Die Horspiele, die bunten Samstags-Pro-
gramme sollen «zum Teil> in regelmifBiger Zusammenarbeit der drei
Studios bestritten werden. Auch hinsichtlich der volkstiimlichen Musik
sei die bisherige Gemeinschaftsarbeit weiter verbessert worden.

Wir halten dies flir einen bescheidenen Anfang, der nicht sehr iiber
das hinausgeht, was schon bisher (teilweise schon in der Vorkriegszeit)
organisiert war. Die bunten Samstagabend-Programme und ebenso die
Horspiele sind fiir die einzelnen Studios (teilweise durch eigenes Ver-
schulden) immer eine harte Nuf} gewesen. Die Zusammenarbeit hitte
sich hier schon lingst aufgedringt, ja die Vereinheitlichung unter einer
einzigen Leitung.

— Laut einer Mitteilung der Rundspruchgesellschaft will sie jetzt
energisch den Ausbau von UKW-Sendern fordern. In erster Linie sol-
len sie in den Gebirgsgegenden das Programm von Beromiinster resp.
Sottens verbreiten. In einer weitern Etappe soll ein «Zweites Pro-
gramm» auf diese Weise ausgestrahlt werden, das ausdriicklich als
«leicht» bezeichnet wird. Da aber die kulturellen Organisationen dar-
iiber noch nicht befragt wurden, diirfte das letzte Wort diesbezliglich
noch nicht gefallen sein.

Fernsehen
Schweiz

— Der Kirchenrat des Kantons Ziirich hat die Herausgabe eines
Kreisschreibens tiber die Stellungnahme der Kirche zu Fernsehfragen
beschlossen.



	Zur Erhöhung der Radiogebühr

